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Mohenack .

In den trockenen Namen Verzeichniſſen des Mittelalters kommt bereis im eilften Jahrhundert
ein Schloß Hohenack vor . Damals gehoͤrte das ganze Thal von Urbis den Grafen von Egisheim .

Glaubwuͤrdig iſt daher die Vermuthung , welche die Gruͤndung dieſes Schloſſes den Nachkommen

Etichon ' s zuſchreibt , welcher im Beſitze eines großen Theils des Elſaſſes war , und deſſen Geſchlecht

bis zur Zeit der Aufoͤſung des roͤmiſchen Reiches hinaufreichen duͤrfte , wenn anders es moͤglich

waͤre, die Nebel zu zerſtreuen , welche auf dieſen fruͤhen Zeiten ausgebreitet liegen . Wie dem nun

auch ſei , ſo darf man entſchieden annehmen , daß nach Abſterben der Grafen von Egisheim das Schloß

8 Hohenack und das Thal von Urbis , nebſt vielen andern Domaͤnen , an die Grafen zu Pfirt kamen :

es gab damals eine Familie von Hohenack und von Gutenburg ; ein Theodorich aus dieſer Familie ,

und Gertrud , deſſen Tochter , liegen in der Abtei zu Pairis begraben . Ums Jahr 1251 erhielt

4 Ulrich von Pfirt die Burgen Hohenack und Wineck von dem Biſchofe zu Straßburg als Lehen ; letz⸗

tere iſt bei Katzenthal gelegen , etwa zwei Stunden von Hohenack . Vermoͤge des Guͤter - Einziehungs⸗

Rechtes hatte der roͤmiſche Koͤnig Heinrich , Sohn Friedrichs II , die Laͤndereien Ludwigs des Va⸗

termoͤrders , welcher der Vater Ulrichs von Pfirt war , an ſich gebracht , und dem Visthume zu
J

Straßburg einen Theil derſelben uͤberlaſſen . Es iſt nicht auszumitteln bei welcher Veranlaſſung

und auf welche Weiſe letzterer Vertrag aufgeloͤst wurde ; gewiß iſt indeſſen , daß 1271 Ulrich be⸗

kannte , die Burg ſei ihm vom Biſchofe zu Baſel ertheilt worden , und daß ſieben Jahre ſpaͤter ſein

Sohn Theobald dieſen Vertrag erneuerte . Die Ueberlieferung widerſpricht ſich oft hinſichtlich der

Ereigniſſe , welche nach dieſer Epoche eingetreten ſind : es wird naͤmlich berichtet , das 1279 ein

Herr von Rappoltſtein ſich des Schloſſes Hohenack bemaͤchtigt , und daſſelbe ſeiner Familie abge⸗

nommen habe , um es der Stadt Colmar abzutreten , deren Schultheiß, Siegfried von Gundolsheim ,

das Schloß wieder aufbaute . Solches wird von Luck berichtet , waͤhrend den Annalen von Colmar zu⸗

folge die Schloͤſſer Hohenack und Minnweiler von dem Hrn . von Rappoltſtein eingenommen worden

waͤren , nachdem das erſtere , mit Erlaubniß des roͤmiſchen Koͤnigs Rudolph , von Siegfried aber⸗

mals waͤre aufgebaut worden . Neun Jahre ſpaͤter ſehen wir Herrmann von Rappoltſtein ſich deſ⸗

ſelben auf ' s Neue bemaͤchtigen . Aus Allem dem laͤßt ſich ſchließen , daß zu eben der Zeit als die

Herren von Pfirt der Kirche zu Baſel die direkte Herrſchaft von Hohenack anboten , die von

Rappoltſtein bereits im Beſitze deſſelben waren . Auch iſt dieſes Schloß in der Theilung begriffen ,
welche 1294 unter den Herren von Nappoltſtein ſtatt fand ; die umgegend war kurz vorher durch

Adolph von Naſſau , der Colmar belagerte und das ganze Muͤnſter⸗Thal verheerte , verwuͤſtet wor⸗

den . Als im Jahre 1317 Heinrich von Rappoltſtein ſeinem Neffen die Schloͤſſer Hohenack und

Gutenburg abtrat , wurde dieſer Akt von dem Grafen zu Pftrt und von Albrecht , Herzog von

Oeſireich , gutgeheißen . Der Herzog Rudolph , Albrechts Sohn , bekleidete mit der Herrſchaft des

Schloſſes , ſo wie mit derjenigen des geſammten Thales , Conrad , Graf zu Saarwerden , und

nachher Johann von Lupfen . Um 1437 kamen die Herren von Rappoltſtein abermals in Beſitz der

Burg , vermoͤge eines Vergleichs , welcher nach dem Tode von Hertzland im Jahre 1400 geſchloſſen
worden war . Von dieſer Zeit an blieb es ihnen auch bis zum Schwedenkrieg . Als Ludwig XIV

das Elſaß eroberte , befahl er , die Ringmauern des Schloſſes Hohenack niederzureißen .

Mohen⸗Ubönigsburg .
— —f⏑e2828ꝗꝗꝗ—

In einer Urkunde vom Jahre 1250 wird dieſes Schloſſes zum erſtenmale gedacht . Cuno von

Bergheim bekennt darin ein Vaſall des Herzogs von Lothringen zu ſeyn , welcher ihm , im Fall
daß das Schloß nicht an den jungen Grafen von Waͤrd zurüͤckgegeben wuͤrde , dieſe Herrſchaft nebſt
Pertinentien als Lehen zu ertheilen angelobet hatte . In einer Urkunde von 1316 wird das Schloß
Castrum Kunegesbergeo genannt . Als gegen die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts das Ge⸗

ſchlecht von Waͤrd auszuſterben drohte , wurde demjenigen von Oettingen der Mitgenuß der Land⸗
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